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VERORDNUNGEN 
 

Nr. 88   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 6. April 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung an der 
„VHS Favoriten“ (Zl. 000.501/0963-PäD/2021). 
 

Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung an der „VHS Favoriten“ Folgendes verordnet: 
 
 
Ort: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien 
 
Fachbereich: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
Vorsitz: Mag.a Hertha Loidhold-Eder 
Schriftl. Klausur: 5. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 2. Juli 2021 
 
Fachbereich: Gesundheit und Soziales 
Vorsitz: MMag.a Monika Schausberger 
Schriftl. Klausur: 4. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 21. Juni 2021 
 

 

Nr. 89   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 6. April 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung am 
„Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien“ 
(Zl. 000.501/0966-PäD/2021). 
 

Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung am „Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer 
Wien“ Folgendes verordnet: 
 
Ort: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 
 
Gegenstand: Deutsch 
Vorsitz: Mag. Ernst Tillhof 
 Mag.a Michaela Brightwell 
 Dr.in Claudia Pausch 
Schriftl. Klausur: sRDP 20. Mai.2021 
Mündliche Prüfungen: 29. Mai 2021 + 4./ 5./ 11. Juni 2021 
 
Gegenstand: Englisch 
Vorsitz: Mag. Peter Chlup 
 Mag.a Claudia Zekl 
 Mag. Gehard Lanmüller 
Mündliche Prüfungen: 15./ 18./ 19. Juni 2021 
 
Gegenstand: Mathematik  



 

 

Vorsitz: Mag. Johannes Töglhofer 
 Mag.a Veronika Knapp-Roblek 
 Mag. Rainer Ristl 
 Mag. Wolfgang Galsterer 
Schriftl. Klausur: sRDP 21. Mai 2021 
Kompensationsprüfungen: 16./ 17. Juni 2021 
  
Fachbereich: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
Vorsitz: Mag.a Angela Schnabl 
 Mag.a Petra Bugelnig 
Schriftl. Klausur: 9. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 23./24./26. Juni 2021 
Fachbereich: Politische Bildung und Recht 
Vorsitz: Mag. Erich Rehberger 
 Mag. Franz Litschauer 
 Mag.a Henriette Huber 
Schriftl. Klausur: 9. Juni 2021 
Mündliche Prüfung: 23./28. Juni 2021 
 
Fachbereich: Gesundheit und Soziales 
Vorsitz: Dr. Erich Eder 
 Mag. Erich Rehberger 
Schriftl. Klausur: 10. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 1. Juli 2021 
 
 

Nr. 90   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 12. April 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung an der 
„VHS Floridsdorf“ (Zl. 000.501/2041-PäD/2020). 
 

Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung an der „VHS Floridsdorf“ Folgendes verordnet: 
 
Ort: VHS Floridsdorf, Pitkagasse 3, 1210 Wien 
 
Gegenstand: Deutsch 
Vorsitz: MMag.a Monika Bauer-Bogner 
 Mag.a Friederike Koppensteiner 
 Mag.a Ingrid Jakl 
 Mag. Dr. Thomas Gaida 
 Mag.a Claudia Kalensky 
 Mag.a Waltraud Siller 
Schriftl. Klausur: sRDP 20. Mai.2021 
Mündliche Prüfungen: 12./17./19./24./26. Juni 2021 + 1. Juli 2021 
 
Gegenstand: Englisch 
Vorsitz: Mag.a Manuela Safranek-Weiss 
 Mag.a Astrid Kircher 
 Mag.a Birgit Weisz 
 Mag.a Claudia Kalensky 
 Mag.a Hildegard Grammel 



 

 

Mündliche Prüfungen: 26./29. Juni 2021 + 1./3. Juli 2021 
 
Gegenstand: Mathematik  
Vorsitz: Mag.a Marion Psota 
 Mag. Gernot Psota 
 Mag.a Birgit Hofleitner 
 Mag. Dr. Herbert Fritsche 
Schriftl. Klausur: sRDP 21. Mai 2021 
 
  
 
Fachbereich: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
Vorsitz: Mag.a Hertha Loidhold-Eder 
Schriftl. Klausur: 5./12. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 25. Juni 2021 + 2. Juli 2021 
 
Fachbereich: Politische Bildung und Recht 
Vorsitz: Dr. Peter Wexberg 
Schriftl. Klausur: 12./19. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 3./10. Juli 2021 
 
Fachbereich: Informationsmanagement und Medientechnik 
Vorsitz: Ing. Hubert Frings, BEd. 
Mündliche Prüfungen 25./26. Juni 2021 
 
 

Nr. 91   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 13. April 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung an der 
„VHS polycollege Siebenbrunnengasse“ (Zl. 501/1741-PäD/2020). 
 

Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung an der „VHS polycollege Siebenbrunnengasse“ Folgendes 
verordnet: 
 
 
Ort: VHS polycollege Siebenbrunnengasse, Siebenbrunnengasse 37, 1050 Wien 
 
Gegenstand: Deutsch 
Vorsitz: Mag.a Susanne Lou-Schneider 
Schriftl. Klausur: sRDP 20. Mai.2021 
Mündliche Prüfungen: 11./12. Juni 2021 
 
Gegenstand: Englisch 
Vorsitz: Mag.a Andrea Griesmayer 
Mündliche Prüfung: 5. Juli 2021 
 
Gegenstand: Mathematik  
Vorsitz: Mag. Florian Moser 
Schriftl. Klausur: sRDP 21. Mai 2021 
Kompensationsprüfungen: 16. – 17. Juni 2021 
 



 

 

 

Nr. 92   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 14. April 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung an der 
„VHS Meidling“ (Zl. 000.501/1740-PäD/2020). 
 

Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung an der „VHS Meidling“ Folgendes verordnet: 
 
Ort: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien 
 
Gegenstand: Deutsch 
Vorsitz: Mag.a Andrea Doleys 
 Mag. Christian Wachter 
 Mag.a Christine Maxl 
 Dr.in Lioba Bauer 
Schriftl. Klausur: sRDP 20. Mai.2021 
Mündliche Prüfungen: 28. - 29. Juni 2021 + 5./8. Juli 2021 
 
Gegenstand: Englisch 
Vorsitz: Mag.a Andrea Doleys 
 Mag. Christian Wachter 
 Mag.a Christine Maxl 
Mündliche Prüfungen: 6. – 7. Juli 2021 
 
Gegenstand: Mathematik  
Vorsitz: Mag.a Dr.in Alexandra Metz-Valny 
 Mag.a Anna Farfeleder 
Schriftl. Klausur: sRDP 21. Mai 2021 
Kompensationsprüfungen: 16. – 17. Juni 2021 
  
Fachbereich: Informationsmanagement und Medientechnik 
Vorsitz: Mag. Michael Steiner 
Präsentationstermin: 3./5. Juli 2021 
Mündliche Prüfungen 3./5. Juli 2021 
 
 
Fachbereich: Wirtschaftsinformatik 
Vorsitz: Mag. Michael Steiner 
Präsentationstermin: 5. Juli 2021 
Mündliche Prüfung: 5. Juli 2021 
 
Fachbereich: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
Vorsitz: Mag. Alois Pack 
Schriftl. Klausur: 2. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 2./3./5. Juli 2021 
 
Fachbereich: Politische Bildung und Recht 
Vorsitz: Dr. Peter Wexberg 
Schriftl. Klausur: 4. Juni 2021 
Mündliche Prüfung: 2. Juli 2021 
 



 

 

Fachbereich: Gesundheit und Soziales 
Vorsitz: Mag.a Andrea Gerner 
Schriftl. Klausur: 4. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 2./3./5. Juli 2021 
 
 

Nr. 93   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 14. April 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung am „VHS 
Ottakring“ (Zl. 000.501/1739-PäD/2020). 
 

Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung am „Berufsförderungsinstitut Wien“ Folgendes verordnet: 
 
Ort: VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien 
 
Gegenstand: Deutsch 
Vorsitz: HRin Mag. Ruth Petz 
Schriftl. Klausur: sRDP 20. Mai.2021 
Mündliche Prüfungen: 11./18. Juni 2021 
 
Gegenstand: Englisch 
Vorsitz: HRin Mag. Ruth Petz 
Mündliche Prüfungen: 23./25. Juni 2021 
 
Gegenstand: Mathematik  
Vorsitz: Mag. Patrick Hacker 
Schriftl. Klausur: sRDP 21. Mai 2021 
 
 

Nr. 94   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 14. April 2021 über die 

Neuaufsetzung der Prüfungstermine für den Haupttermin der Reifeprüfung 202/21 
gemäß § 36 SchUG (Zl. 000.501/0060-PäD/2021). 
 

Gemäß § 36 Abs. 4 iVm Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986 idgF, wird der 
Haupttermin 2020/21 für die Reifeprüfung festgesetzt: 
 
 

 
1. Präsentation und Diskussion der VWA 

 
8.3. – 9.4. und 7.6. – 30.6. 2021 

 
 

2. Nicht standardisierte Klausuren 
 

19.5. – 1.6. 2021 
 

 
3. Mündliche Kompensationsprüfungen von nicht 

standardisierten Klausuren 

 
16.6. – 18.6. 2021 

 
4. Mündliche Reifeprüfung 

 

 
7.6. – 30.6. 2021 

 

 



 

 

Gemäß § 35 Abs.2 SchUG bestellt die Bildungsdirektion für Wien die Schulleitung der eigenen Schule als 
Vorsitzende der Reifeprüfung 2020/21.  

 
Die Neufestsetzung der Prüfungstermine ergibt sich aus der Verordnung des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 8. Januar 2021 zu BGBl II 11/2021 über die Vorbereitung und 
Durchführung von abschließenden Prüfungen im Schuljahr 2020/21. 
 
Diese Verordnung ersetzt die Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 20. Dezember 2019 zu GZ 
000.501/1045-PäD/2019 über die Festsetzung der Prüfungstermine für die Reifeprüfung 2021 gemäß § 36 
SchUG. 
 
 

Nr. 95   Ausschreibung einer Fachvorständin/einer Fachvorstandes an der Höheren 

Bundeslehranstalt für Tourismus und für wirtschaftliche Berufe, 
Bergheidengasse 5-19, 1130 Wien (Zl. 450.104/0002-Präs4a/2021). 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Wien gelangt die Stelle einer/eines 
 
 

Fachvorständin / Fachvorstandes 
für den ernährungswirtschaftlichen Unterricht 

an der 
Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus und für wirtschaftliche Berufe, 

Bergheidengasse 5-19, 1130 Wien 
 
 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist der Verwendungsgruppe L 2a 2 bzw. Entlohnungsgruppe l 2a 2/pd 
zugeordnet. 
 
 
1. Aufgabenfelder: 
Mit der Funktion sind die Aufgaben im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit 
§ 55 Abs. 3 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472/1986 (SchUG), verbunden. 
 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 24.1 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979 (BDG 1979) bzw. des § 43a Abs. 3 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948 (VBG) 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreiche Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
 
 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

 



 

 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in einschlägigen pädagogischen und administrativen 

Handlungsfeldern (§ 55 Abs. 3 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
 
 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer facheinschlägigen Lehranstalt ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer 
Ermittlungsschritte dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt von mindestens [Werte 
für 2021] 2.452,5 € eine Dienstzulage, die zwischen [Werte für 2021] 122,5 € und 498,8 € liegt. Dieser 
Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
 
[Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entsprechend den Vorgaben des 
Frauenförderungsplanes vorrangig zu bestellen (§ 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993).] 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung lädt Frauen nachdrücklich zur 
Bewerbung ein. 
 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion bzw. das BMBWF zum Zwecke des Auswahlverfahrens und des 
Personalmanagements verarbeitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem 
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
 
 
Die Bewerbungen sind innerhalb eines Monats nach dem Tag der Ausschreibung bei der 
Bildungsdirektion für Wien, Präs/4a – Personal APS, z.H. Frau Monika Mader oder Frau Natalie 



 

 

Kraftschik, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern mit dem Formular 
„Bewerbung gehobener Dienstposten“ aus dem Formularserver, über ISO einzubringen.  
 
Format der Bewerbung: 

- Ein PDF-Dokument inklusive mit dem Bewerbungsformular und relevanten Zeugnissen 
(niedrige Auflösung). 

- Auszeichnungen bzw. Seminarbestätigungen sind nicht beizulegen, sondern lediglich in der 
Bewerbung chronologisch aufzulisten und auf Nachfrage vorzulegen. 

- Bewerbungen in ausgedruckter Form können nicht mehr akzeptiert werden. 

 
Veröffentlichung: 22. April 2021 
Ende der Bewerbungsfrist: 22. Mai 2021 

 
 

Nr. 96   Ausschreibung einer Direktorin/eines Direktors an der Höheren an der 

Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Straßergasse 37-39, 1190 Wien 
(Zl. 450.104/0003-Präs4a/2021). 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Wien gelangt die Stelle einer/eines 
 
 

Direktorin/Direktors 
an der 

Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 1190 Wien, Straßergasse 37-39 
 
 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist der Verwendungsgruppe L 1 bzw. Entlohnungsgruppe l 1/pd zugeordnet. 
 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen  
in Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472 (SchUG), verbunden. 
 Dazu gehören insbesondere die Aufgabenfelder/Verantwortungsbereiche,  
die unter https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim 
Anforderungsprofil für Schulleiterinnen/Schulleiter angeführt sind. 
 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 23.1 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979 (BDG 1979) bzw. des § 44 Abs. 2 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948 (VBG) 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 bzw. Erfüllung der Erfordernisse des § 44 Abs. 2 VBG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html


 

 

 
 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
 
 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer 
Ermittlungsschritte dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt von mindestens [Werte 
für 2021] 2.641,9 € eine Dienstzulage, die zwischen [Werte für 2021] 524,2 € und 1.732,2 € liegt. 
Dieser Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften 
erhöhen. 
 
 
[Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entsprechend den Vorgaben des 
Frauenförderungsplanes vorrangig zu bestellen (§ 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993).] 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung lädt Frauen nachdrücklich zur 
Bewerbung ein. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion bzw. das BMBWF zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements 
verarbeitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren 
werden nicht ersetzt. 
 
Die Bewerbungen sind innerhalb eines Monats nach dem Tag der Ausschreibung bei der 
Bildungsdirektion für Wien, Präs/4a – Personal APS, z.H. Frau Monika Mader oder Frau Natalie 



 

 

Kraftschik, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern mit dem Formular 
„Bewerbung gehobener Dienstposten“ aus dem Formularserver, über ISO einzubringen.  
 
Format der Bewerbung: 

- Ein PDF-Dokument inklusive mit dem Bewerbungsformular und relevanten Zeugnissen 
(niedrige Auflösung). 

- Auszeichnungen bzw. Seminarbestätigungen sind nicht beizulegen, sondern lediglich in der 
Bewerbung chronologisch aufzulisten und auf Nachfrage vorzulegen. 

- Bewerbungen in ausgedruckter Form können nicht mehr akzeptiert werden. 

 
Veröffentlichung: 22. April 2021  
Ende der Bewerbungsfrist: 22. Mai 2021 

 
 

Nr. 97   Ausschreibung einer Abteilungsvorständin/eines Abteilungsvorstandes an der 

Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Lange-Gasse 47 + Albertgasse 38, 
1080 Wien (Zl. 450.104/0004-Präs4a/2021). 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Wien gelangt die Stelle einer/eines 
 
 

Abteilungsvorständin/eines Abteilungsvorstandes 
an der 

Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 
Lange Gasse 47 + Albertgasse 38 

1080 Wien 
 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist den Verwendungsgruppen L 1/L 2 bzw. den Entlohnungsgruppen l 1/l 2/pd 
zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
Mit der Funktion ist die Wahrnehmung der Abteilungsvorstehung nach dem Schulunterrichtsgesetz 
zukommenden Aufgaben (§ 55 Abs. 2 SchUG) verbunden. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 

- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 23.4, 23.5, 24.3, 

24.5, 25.1, 25.2, 26.1 oder 26.6 der Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 

1979) bzw. der Ziffer 23.8, 23.9, 26.6 oder 26.7 der Anlage 1 in Verbindung mit § 248a Abs. 

1 BDG 1979 bzw. des § 43a Abs. 3 Vertragsbedienstetengesetz 1948 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 

§ 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 

erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
 



 

 

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 
- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 

- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 

- Kompetenzen und Praxis in einschlägigen pädagogischen und administrativen 

Handlungsfeldern (§ 55 SchUG) 

- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 

- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 

- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 

 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer Bildungsanstalt ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 

1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 

2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 

3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 

Gender- und Diversity-Aspekten 

darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den Bewerber für die Ausübung dieser 
Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer 
Ermittlungsschritte dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt von mindestens [Wert für 
2021] 2.065,5 € eine Dienstzulage, die zwischen [Werte für 2021] 92,5 € und 988,8 € liegt. Dieser 
Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion bzw. das BMBWF zum Zwecke des Auswahlverfahrens und des 
Personalmanagements verarbeitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem 
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
 
 
Die Bewerbungen sind innerhalb eines Monats nach dem Tag der Ausschreibung bei der 
Bildungsdirektion für Wien, Präs/4a – Personal APS, z.H. Frau Monika Mader oder Frau Natalie 
Kraftschik, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern mit dem Formular 
„Bewerbung gehobener Dienstposten“ aus dem Formularserver, über ISO einzubringen.  
 
Format der Bewerbung: 

- Ein PDF-Dokument inklusive mit dem Bewerbungsformular und relevanten Zeugnissen 

(niedrige Auflösung). 

- Auszeichnungen bzw. Seminarbestätigungen sind nicht beizulegen, sondern lediglich in der 

Bewerbung chronologisch aufzulisten und auf Nachfrage vorzulegen. 

- Bewerbungen in ausgedruckter Form können nicht mehr akzeptiert werden. 



 

 

 
 
Veröffentlichung: 22. April 2021 
Ende der Bewerbungsfrist: 22. Mai 2021 

 
 

Nr. 98   Ausschreibung einer Fachvorständin/eines Fachvorstandes an der Höheren 

Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 1100 Wien, Reumannplatz 3 
(Zl. 450.104/0007-Präs4a/2021). 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Wien gelangt die Stelle einer/eines 
 
 

Fachvorständin / Fachvorstandes 
für den ernährungswirtschaftlichen Unterricht 

an der 
Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 1100 Wien, Reumannplatz 3 

 
 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist der Verwendungsgruppe L 2a 2 bzw. Entlohnungsgruppe l 2a 2/pd 
zugeordnet. 
 
 
1. Aufgabenfelder: 
Mit der Funktion sind die Aufgaben im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit 
§ 55 Abs. 3 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472/1986 (SchUG), verbunden. 
 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 24.1 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979 (BDG 1979) bzw. des § 43a Abs. 3 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948 (VBG) 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreiche Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in einschlägigen pädagogischen und administrativen 

Handlungsfeldern (§ 55 Abs. 3 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 

 



 

 

- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz 

 
 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer facheinschlägigen Lehranstalt ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer 
Ermittlungsschritte dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt von mindestens [Werte 
für 2021] 2.452,5 € eine Dienstzulage, die zwischen [Werte für 2021] 122,5 € und 498,8 € liegt. Dieser 
Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
 
[Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entsprechend den Vorgaben des 
Frauenförderungsplanes vorrangig zu bestellen (§ 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993).] 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung lädt Frauen nachdrücklich zur 
Bewerbung ein. 
 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion bzw. das BMBWF zum Zwecke des Auswahlverfahrens und des 
Personalmanagements verarbeitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem 
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
 
 
Die Bewerbungen sind innerhalb eines Monats nach dem Tag der Ausschreibung bei der 
Bildungsdirektion für Wien, Präs/4a – Personal APS, z.H. Frau Monika Mader oder Frau Natalie 
Kraftschik, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern mit dem Formular 
„Bewerbung gehobener Dienstposten“ aus dem Formularserver, über ISO einzubringen.  
 
Format der Bewerbung: 

- Ein PDF-Dokument inklusive mit dem Bewerbungsformular und relevanten Zeugnissen 
(niedrige Auflösung). 

- Auszeichnungen bzw. Seminarbestätigungen sind nicht beizulegen, sondern lediglich in der 
Bewerbung chronologisch aufzulisten und auf Nachfrage vorzulegen. 



 

 

- Bewerbungen in ausgedruckter Form können nicht mehr akzeptiert werden. 

 
Veröffentlichung: 22. April 2021 
Ende der Bewerbungsfrist: 22. Mai 2021  

 
 

Nr. 99   Ausschreibung einer Fachvorständin/eines Fachvorstandes an der Höheren 

Bundeslehranstalt für Mode und wirtschaftliche Berufe, Michelbeuerngasse 12, 
1090 Wien (Zl. 450.104/0009-Präs4a/2021). 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Wien gelangt die Stelle einer/eines 
 
 

Fachvorständin / Fachvorstandes 
für den gewerblichen Unterricht - Mode 

an der 
Höheren Bundeslehranstalt für Mode und wirtschaftliche Berufe, Michelbeuerngasse 12,  

1090 Wien 
 
 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist der Verwendungsgruppe L 2a 2 bzw. Entlohnungsgruppe l 2a 2/pd 
zugeordnet. 
 
 
1. Aufgabenfelder: 
Mit der Funktion sind die Aufgaben im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit 
§ 55 Abs. 3 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472/1986 (SchUG), verbunden. 
 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 24.1 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979 (BDG 1979) bzw. des § 43a Abs. 3 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948 (VBG) 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreiche Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in einschlägigen pädagogischen und administrativen 

Handlungsfeldern (§ 55 Abs. 3 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 

 



 

 

- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
 
 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer facheinschlägigen Lehranstalt ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer 
Ermittlungsschritte dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt von mindestens [Werte 
für 2021] 2.452,5 € eine Dienstzulage, die zwischen [Werte für 2021] 122,5 € und 498,8 € liegt. Dieser 
Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
 
[Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entsprechend den Vorgaben des 
Frauenförderungsplanes vorrangig zu bestellen (§ 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993).] 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung lädt Frauen nachdrücklich zur 
Bewerbung ein. 
 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion bzw. das BMBWF zum Zwecke des Auswahlverfahrens und des 
Personalmanagements verarbeitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem 
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
 
 
Die Bewerbungen sind innerhalb eines Monats nach dem Tag der Ausschreibung bei der 
Bildungsdirektion für Wien, Präs/4a – Personal APS, z.H. Frau Monika Mader oder Frau Natalie 
Kraftschik, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern mit dem Formular 
„Bewerbung gehobener Dienstposten“ aus dem Formularserver, über ISO einzubringen.  
 
Format der Bewerbung: 

- Ein PDF-Dokument inklusive mit dem Bewerbungsformular und relevanten Zeugnissen 
(niedrige Auflösung). 



 

 

- Auszeichnungen bzw. Seminarbestätigungen sind nicht beizulegen, sondern lediglich in der 
Bewerbung chronologisch aufzulisten und auf Nachfrage vorzulegen. 

- Bewerbungen in ausgedruckter Form können nicht mehr akzeptiert werden. 

 
Veröffentlichung: 22. April 2021 
Ende der Bewerbungsfrist: 22. Mai 2021 

 
 

Nr. 100   Ausschreibung einer Abteilungsvorständin/eines Abteilungsvorstandes für 

die Abteilung Maschinenbau für Berufstätige an der Höheren technischen 
Bundeslehranstalt, Thaliastraße 125, 1160 Wien (Zl. 450.104/0008-Präs4a/2021). 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Wien gelangt die Stelle  
 

einer Abteilungsvorständin/eines Abteilungsvorstandes 
 

für die Abteilung Maschinenbau für Berufstätige 
an der 

Höheren technischen Bundeslehranstalt, Thaliastraße 125, 1160 Wien 
 
 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist der Verwendungsgruppe L 1 bzw. Entlohnungsgruppe l 1/pd zugeordnet. 
 
 
1. Aufgabenfelder: 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Fachabteilung im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 55 Schulunterrichtsgesetz 1986, BGBl. Nr. 472, verbunden. 
 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 23.1 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333/1979 (BDG 1979) bzw. des § 43a Abs. 3 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948 (VBG) 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 
 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in einschlägigen pädagogischen und administrativen 

Handlungsfeldern (§ 55 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 



 

 

- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
 
 
Eine mindestens dreijährige Lehrtätigkeit in wenigstens zwei fachtheoretischen und/oder 
fachpraktischen Unterrichtsgegenständen, die für die in der Abteilung geführten 
Ausbildungsschwerpunkte (-zweige) eine zentrale Bedeutung haben, ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer 
Ermittlungsschritte dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt von mindestens [Werte 
für 2021] 2.641,9 € eine Dienstzulage, die zwischen [Werte für 2021] 349,5 € und 1.062,4 € liegt. 
Dieser Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften 
erhöhen. 
 
 
[Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entsprechend den Vorgaben des 
Frauenförderungsplanes vorrangig zu bestellen (§ 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. 
Nr. 100/1993).] 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung lädt Frauen nachdrücklich zur 
Bewerbung ein. 
 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion bzw. das BMBWF zum Zwecke des Auswahlverfahrens und des 
Personalmanagements verarbeitet. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem 
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. 
 
 
Die Bewerbungen sind innerhalb eines Monats nach dem Tag der Ausschreibung bei der 
Bildungsdirektion für Wien, Präs/4a – Personal APS, z.H. Frau Monika Mader oder Frau Natalie 
Kraftschik, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern mit dem Formular 
„Bewerbung gehobener Dienstposten“ aus dem Formularserver, über ISO einzubringen.  
 
 
 



 

 

Format der Bewerbung: 
- Ein PDF-Dokument inklusive mit dem Bewerbungsformular und relevanten Zeugnissen 

(niedrige Auflösung). 
- Auszeichnungen bzw. Seminarbestätigungen sind nicht beizulegen, sondern lediglich in der 

Bewerbung chronologisch aufzulisten und auf Nachfrage vorzulegen. 
- Bewerbungen in ausgedruckter Form können nicht mehr akzeptiert werden. 

 
Veröffentlichung: 10. Mai 2021 
Ende der Bewerbungsfrist: 10. Juni 2021 

 
 

Nr. 101   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 19. April 2021 über die 

Einrichtung von Externistenprüfungskommissionen an allgemein bildenden 
Pflichtschulen in Wien (Zl. 000.501/0971-PäD/2021). 

 
Gemäß § 42 Abs. 4 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 in der Fassung BGBl. I Nr. 19/2021, und 
gemäß § 5 Abs. 4 der Verordnung des Bundesminsters für Unterricht und Kunst vom 31. Juli 1979 über 
die Externistenprüfungen, BGBl. Nr. 362/1979 in der Fassung BGBl. II Nr. 465/2020 
(Externistenprüfungsverordnung), wird verordnet: 
 
§ 1.  An folgenden Volksschulen in Wien werden Prüfungskommissionen für Externistenprüfungen über 
einzelne Schulstufen nach dem Lehrplan der Volksschule (§ 1 Abs. 1 Z 2 Externistenprüfungsverordnung) 
für schulpflichtige Kinder, welche an gleichwertigem Unterricht (§§ 11 bis 13 Schulpflichtgesetz) 
teilnehmen, eingerichtet: 
a) Volksschule Stubenbastei 3 in 1010 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 1., 3. oder 

11. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

b) Volksschule Novaragasse 30 in 1020 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 2. Bezirk 
wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

c) Volksschule Pannaschgasse 6 in 1050 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 4. oder 5. 
Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

d) Volksschule Bischoffgasse 10 in 1120 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 6. oder 12. 
Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

e) Volksschule Gilgegasse 12 in 1090 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 7., 8., 9., oder 
15. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

f) Volksschule Quellenstraße 54 in 1100 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 10. Bezirk 
wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

g) Volksschule Am Platz 2 in 1130 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 13. oder 23. 
Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

h) Volksschule Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 in 1160 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 
14., 16. oder 17. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht 
besuchen); 

i) Volksschule Klettenhofergasse 3 in 1180 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 18.oder 
19. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

j) Volksschule Vorgartenstraße 50 in 1200 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 20. 
Bezirk wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 



 

 

k) Volksschule Schumpeterweg 3 in 1210 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 21. Bezirk 
wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

l) Volksschule Georg-Bilgeri-Straße 13 in 1220 Wien (zuständig für schulpflichtige Kinder, welche im 22. 
Bezirk wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen). 

 
§ 2.  An folgenden Mittelschulen in Wien werden Prüfungskommissionen für  
(1) Externistenprüfungen über den Lehrstoff einzelner Unterrichtsgegenstände einer oder mehrerer 

Schulstufen nach dem Lehrplan der Mittelschule (§ 1 Abs. 1 Z 1 Externistenprüfungsverordnung); 

(2) Externistenprüfungen über einzelne Schulstufen nach dem Lehrplan der Mittelschule (§ 1 Abs. 1 
Z 2 Externistenprüfungsverordnung); 

(3) Externistenprüfungen über den Abschluss der Mittelschule (§ 1 Abs. 1 Z 3 Externistenprüfungs-
verordnung)  

eingerichtet: 
a) Mittelschule Renngasse 20 in 1010 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 1., 3. oder 11. 

Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

b) Mittelschule Afritschgasse 56 in 1220 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 2. oder im 
22. Bezirk wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

c) Mittelschule Schäffergasse 3 in 1040 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 4. oder 5. 
Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

d) Mittelschule Loquaiplatz 4 in 1060 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 6. oder 12. 
Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

e) Mittelschule Selzergasse 25 in 1150 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 7., 8., 9., oder 
15. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

f) Mittelschule Herzgasse 27 in 1100 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 10. Bezirk 
wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

g) Mittelschule Dirmhirngasse 138 in 1230 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 13. oder 
im 23. Bezirk wohnen oder in diesem Bezirk eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

h) Mittelschule Geblergasse 29-31 in 1170 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 14., 16. 
oder 17. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

i) Mittelschule Pyrkergasse 14-16 in 1190 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 18. oder 
19. Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen); 

j) Mittelschule Regnerweg 6 in 1210 Wien (zuständig für Prüfungskandidaten, welche im 20. oder 21. 
Bezirk wohnen oder in diesen Bezirken eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen). 

 
§ 3.  An folgenden Polytechnischen Schulen in Wien werden Prüfungskommissionen für  
(1) Externistenprüfungen über den Lehrstoff einzelner Unterrichtsgegenstände nach dem Lehrplan der 

Polytechnischen Schule (§ 1 Abs. 1 Z 1 Externistenprüfungsverordnung);  

(2) Externistenprüfungen über die 9. Schulstufe nach dem Lehrplan der Polytechnischen Schule (§ 1 Abs. 
1 Z 2 Externistenprüfungsverordnung)  

eingerichtet:  
a) Polytechnische Schule Benedikt-Schellinger-Gasse 1-3 in 1150 Wien für Prüfungskandidaten mit den 

Anfangsbuchstaben des Nachnamens A bis F; 

b) Polytechnische Schule Schopenhauerstraße 81 in 1180 Wien für Prüfungskandidaten mit den 
Anfangsbuchstaben des Nachnamens G bis L; 



 

 

c) Polytechnische Schule Engerthstraße 76 in 1200 Wien für Prüfungskandidaten mit den 
Anfangsbuchstaben des Nachnamens M bis S; 

d) Polytechnische Schule Wintzingerodestraße 1-3 in 1220 Wien für Prüfungskandidaten mit den 
Anfangsbuchstaben des Nachnamens T bis Z. 

 
§ 4.  An folgenden Sonderschulen in Wien werden Prüfungskommissionen für  
(1) Externistenprüfungen über den Lehrstoff einzelner Unterrichtsgegenstände einer oder mehrerer 

Schulstufen der Sonderschule (§ 1 Abs. 1 Z 1 Externistenprüfungsverordnung); 

(2) Externistenprüfungen über einzelne Schulstufen der Sonderschule (§ 1 Abs. 1 Z 2 Externisten-
prüfungsverordnung); 

(3) Externistenprüfungen über den Abschluss der Sonderschule (§ 1 Abs. 1 Z 3 Externisten-
prüfungsverordnung)  

eingerichtet:  
a) Allgemeine Sonderschule Schinnaglgasse 3-5 in 1160 Wien; 

b) Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf Kienmayergasse 41 in 1140 Wien; 

c) Sonderschule für körperbehinderte Kinder Währinger Straße 173-181/I in 1180 Wien; 

d) Sonderschule für sehbehinderte Kinder Zinckgasse 12-16 in 1150 Wien. 

 
§ 5.  Die Abhaltung von Externistenprüfungen an anderen Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnischen 
Schulen und Sonderschulen in Wien als an den in dieser Verordnung genannten Schulen ist nicht zulässig. 
 
§ 6.  Prüfungen zum Nachweis des zureichenden Erfolges des häuslichen Unterrichts (ausgenommen 
der Polytechnischen Schule), des Unterrichts an einer Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht gemäß § 11 
Abs. 4 Schulpflichtgesetz, BGBl. Nr. 76/1985 in der Fassung BGBl. I Nr. 20/2021, oder des Unterrichts an 
im Ausland gelegenen Schulen gemäß § 13 Abs. 3 Schulpflichtgesetz müssen als Externistenprüfungen 
über einzelne Schulstufen (§ 1 Abs. 1 Z. 2 Externistenprüfungsverordnung) an obengenannten 
Prüfungskommissionen abgelegt werden. 
 
§ 7.  An folgenden Mittelschulen in Wien werden Prüfungskommissionen für die Pflichtschulabschluss-
Prüfungen gemäß dem Bundesgesetz über den Erwerb des Pflichtschulabschlusses durch Jugendliche und 
Erwachsene, BGBl. 72/2012 in der Fassung BGBl. I Nr. 20/2021, eingerichtet:  
a) Mittelschule Schäffergasse 3 in 1040 Wien; 

b) Private Mittelschule Karlsplatz 14 in 1040 Wien; 

c) Mittelschule Neustiftgasse 98-102 in 1070 Wien; 

d) Mittelschule Glasergasse 8 in 1090 Wien; 

e) Mittelschule Torricelligasse 50/I in 1140 Wien; 

f) Mittelschule Kauergasse 3-5 in 1150 Wien; 

g) Mittelschule Grundsteingasse 48 in 1160 Wien; 

h) Mittelschule Wiesberggasse 7 in 1160 Wien; 

i) Mittelschule Staudingergasse 6 in 1200 Wien; 

j) Mittelschule Anton-Sattler-Gasse 93 in 1220 Wien; 

k) Mittelschule Mira-Lobe-Weg 4 in 1220 Wien. 

 



 

 

§ 8.  Diese Verordnung tritt mit 1. September 2021 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt treten die bisher 
ergangenen Verordnungen, mit denen Externistenprüfungskommissionen an allgemein bildenden 
Pflichtschulen eingerichtet worden sind, und deren Änderungen außer Kraft. 
 
 

Nr. 102   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 7. Mai 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung am „VHS 
Favoriten“ (Zl. 000.501/1219-PäD/2021). 

 
Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung am „VHS Favoriten“ Folgendes verordnet: 

 
 

Ort: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien 
 

Gegenstand: Deutsch 

Vorsitz: Mag.a Claudia Valsky 
Schriftl. Klausur: 20. Mai 2021 

Mündliche Prüfung: 24. Juni 2021 
 

Gegenstand: Englisch 

Vorsitz: Mag.a Claudia Valsky 
Mündliche Prüfungen: 6.+7. Juli 2021 

 
Gegenstand: Mathematik 

Vorsitz: Mag.a Dr.in Alexandra Metz-Valny 

Schriftl. Klausur: 21. Mai 2021 
Kompensationsprüfungen: 16.+17. Juni 2021 

 
Fachbereich: Politische Bildung und Recht 

Vorsitz: Dr. Peter Wexberg 
Schriftl. Klausur: 12. Juni 2021 

Mündliche Prüfung: 2. Juli 2021 

 

 

Nr. 103   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 7. Mai 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung an der 
„Europa-Akademie-Dr. Roland“ (Zl. 000.501/1214-PäD/2021). 

 
Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung an der „Europa-Akademie Dr. Roland“ Folgendes 
verordnet: 
 
 
Ort: Europa-Akademie Dr. Roland, Neubaugasse 43, 1070 Wien 
 
Gegenstand: Mathematik 
Vorsitz: RRn Michaela Dallinger B.Ed. 
 Mag.a Verena Fellner-Deringer 
 Mag.a Dr.in Susanne Neumann 
Schriftl. Klausur: 21. Mai 2021 
Kompensationsprüfungen: 16. + 17. Juni 2021 



 

 

 
 
Gegenstand: Englisch 
Vorsitz: FI Mag.a Bernadette Frauscher 
Schriftl. Prüfungen: 07.-11. Juni 2021 und 14. + 15. Juni 2021 
 
 
Fachbereich: Gesundheit und Soziales 
Vorsitz: Mag.a Gabriela Sticht-Truchlik 
Schriftl. Klausur: 24. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 8./9. Juli 2021 
 
Fachbereich: Politische Bildung und Recht 
Vorsitz: Mag.a Michaela Reiner 
Schriftl. Klausur: 24. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 9./10. Juli 2021 
 
Fachbereich: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
Vorsitz: Mag. Franz Lechner 
Schriftl. Klausur: 25. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 8./9./10. Juli 2021 
 
 

Nr. 104   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 10. Mai 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung am „VHS 
pollycollege Siebenbrunnengasse“ (Zl. 000.501/1221-PäD/2021). 

 
Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 

Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung am „VHS polycollege Siebenbrunnengasse“ Folgendes verordnet: 
 

 
Ort: VHS polycollege Margareten Wieden, Siebenbrunnengasse 37, 1050 Wien 

 

Fachbereich: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
Vorsitz: Mag.a Andrea Griesmayer 

Schriftl. Klausur: 28. Mai 2021 
Mündliche Prüfungen: 25. + 26. Juni 2021 

 
 

Nr. 105   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 10. Mai 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung am 
„Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien“ (Zl. 000.501/1222-
PäD/2021) 

 
Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung am „Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer 
Wien“ Folgendes verordnet: 
 
Ort: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 
 



 

 

Fachbereich: Informationsmanagement und Medientechnik 
Vorsitz: Dipl. Päd. Wolfgang Thimet, BEd, MA 
Schriftl. Klausur: 24. Juni 2021 
Mündliche Prüfungen: 2.+3. Juli 2021 

 

 
 

Nr. 106   Verordnung der Bildungsdirektion für Wien vom 10. Mai 2021 über die 

Betrauung mit dem Vorsitz für die Prüfungskommission der Berufsreifeprüfung am „VHS 
Floridsdorf“ (Zl. 000.501/1220-PäD/2021). 

 
Gemäß § 8a Abs. 1 des Berufsreifeprüfungsgesetzes wird betreffend die Betrauung mit dem Vorsitz für die 
Prüfungskommissionen der Berufsreifeprüfung am „VHS Floridsdorf“ Folgendes verordnet: 
 
Ort: VHS Floridsdorf, Pitkagasse 3, 1210 Wien 
 
Gegenstand: Mathematik 
Vorsitz: Mag.a Marion Psota 
 Mag. Gernot Psota 
 Mag.a Birgit Hofleitner 
 Mag. Dr. Herbert Fritsche 
 Mag.aDr.in Alexandra Metz-Valny 
Schriftl. Klausur: sRDP 21. Mai 2021 
Kompensationsprüfungen: 16.+17. Juni 2021 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERLAUTBARUNGEN & HINWEISE 
 
 

AUSSCHREIBUNG der Schulleitung der VOLKSSCHULE am CAMPUS SACRE COEUR 
WIEN der Schulstiftung der Erzdiözese Wien 
 
 
Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien schreibt als Schulerhalter die folgende Leiter/innenstelle zur 
Neubesetzung gemäß § 5 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962 idgF, mit 1. 9. 2021 aus: 
 

Volksschule Sacré Coeur Wien 
Rennweg 31, 1030 Wien 

 
Gesucht wird eine dynamische, christlich geprägte Persönlichkeit mit Freude an Gestaltung eines 
ganzheitlichen spezifischen Bildungskonzepts im Sinne des christlichen Menschenbildes.  
 
Die Aufgabenfelder bzw. Verantwortungsbereiche umfassen: 

• Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Schulunterrichtsgesetz zukommenden Aufgaben 
(§ 56 SchUG) 

• Wahrnehmung der der Schulleitung nach dem Dienstrecht zukommenden Aufgaben (Pflichten der 
Vorgesetzten und DienststellenleiterInnen - § 45 BDG 1979) 

• Personalentwicklung 
• Pädagogische Schul- und Unterrichtsentwicklung 
• Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung 
• Leitung und Gestaltung des schulischen Lebens, der Schulpartnerschaft und der 

Außenbeziehungen 
 
Voraussetzungen: 

• entsprechende Lehramtsprüfung 
• bestehendes LanderslehrerInnendienstverhältnis  
• mindestens zehnjährige facheinschlägige Lehrpraxis 

• umfassende Leitungs-, Management- und Kommunikationskompetenz  
• Kenntnisse und Fähigkeiten im organisatorischen und administrativen Bereich 
• hohe soziale Kompetenzen 
• einschlägige IKT-Kenntnisse 
• Kompetenzen im Bereich der Personalentwicklung 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung im Bereich von Pädagogik und Schulmanagement 
• Verbundenheit mit der katholischen Kirche 
• Schulmanagement-Lehrgang erwünscht. 

 
Weitere Erwartungen: 

• Einsatzfreude und Engagement 
• Einsatz für Schulentwicklung  
• Fortführung bzw. Weiterentwicklung besonderer pädagogischer Konzepte, die die Volksschule 

Sacré Coeur Wien auszeichnen  
• Mitwirkung am Profilbildungsprozess der Schulen der Schulstiftung der Erzdiözese Wien 

• Teamfähigkeit in Hinblick auf die Vernetzung mit den anderen Bildungseinrichtungen am Campus 
Sacré Coeur Wien 

• Bereitschaft zur Mitarbeit im Sacré Coeur-Netzwerk  
• Kooperation mit kirchlichen und außerkirchlichen Schulpartnern 
• Bereitschaft zur Öffentlichkeitsarbeit 



 

 

• Grundverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt (Werte 2021; VL IL/l2a2) € 
2.452,50 brutto eine Dienstzulage. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger Funktionsausübung auf Basis 
der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die Bewerber/innen haben sich einem mehrstufigen Auswahlverfahren zu unterziehen. Die Entscheidung 
über die Auswahl obliegt nach Durchführung allfälliger weiterer Ermittlungsschritte dem Aufsichtsrat der 
Schulstiftung der Erzdiözese Wien. 
 
Bewerbungen sind unter Beifügung eines Lebenslaufes, der persönlichen Dokumente (inklusive der 
kirchlichen), der Ausbildungs- und Berufsnachweise, des Nachweises einer kirchlichen Beheimatung sowie 
eines Motivationsschreibens per E-Mail an  
 
HR Mag. Reinhard Hallwirth 
Pädagogischer Geschäftsführer der Schulstiftung der Erzdiözese Wien 
Singerstr. 7/IV/1 
1010 Wien 
M: hallwirth@privatschulen.at 
 
zu richten. 
 
Ende der Bewerbungsfrist ist 9. Mai 2021. 
 
 
 
 



 

 

 
Evangelische Kirche A.B. 
Diözese Wien 
Evangelische Superintendentur A.B. Wien 
Schulamt 
 
 
SchülerInnengottesdienste im Schuljahr 2021 / 2022 
 
 
 
I. Für die evangelischen SchülerInnen an Volksschulen: 
 

 

1.  Schulanfangsgottesdienst: Freitag, 10. September 2021  8.00 Uhr 

2.  Adventgottesdienst:  Freitag, 17. Dezember 2021   8.00 Uhr 

3.  Passionsgottesdienst:  Freitag, 1. April 2022   8.00 Uhr 

4. Schulschlussgottesdienst: Freitag, 24. Juni 2022   8.00 Uhr 

 

 

 
 

II. Für die evangelischen SchülerInnen an den Mittelschulen, allgemeinbildenden und 

berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 

 

 

1.  Schulanfangsgottesdienst: Mittwoch, 08. September 2021 8.00 Uhr 

2.  Adventgottesdienst:  Mittwoch, 22. Dezember 2021 8.00 Uhr 

3.  Passionsgottesdienst:  Freitag, 08. April 2022  8.00 Uhr 

4.  Schulschlussgottesdienst: Freitag, 01. Juli 2022      8.00 Uhr 

 

 

 

Sollten Termine in einzelnen evangelischen Pfarrgemeinden davon abweichen,  

werden diese von den zuständigen ReligionslehrerInnen an die Direktionen gemeldet. 

 
 



 

 

 
 
 
• Die Schließung folgender Privatschule wurde angezeigt: 

 
„Kolleg der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik für Berufstätige“ des Vereins „Verein 
für interkulturelle Kindergartenpädagogik“ 
 
Standort: Reschgasse 20-22 
  1120 Wien 
 
Gesonderter Hinweis: Mit Schreiben vom 29. Juli 2020, GZ: 912810/0002-Präs3aS/2020 wurde die 
vorübergehende Nichtführung im Schuljahr 2020/21 mitgeteilt. 

 
 
 
 

PERSONALNACHRICHTEN 

 

Der Herr Bundespräsident hat verliehen: 

• den Titel Oberstudienrätin: 
Frau Prof. Mag. Ulrike Kühnel-Pachner, Frau Prof. Mag. Monika Riedler, 
Frau Prof. Mag. Laura Ritt 
 

• den Titel Oberstudienrat: 
Herrn Prof. Peter Strass, Herrn Prof. Mag. Rudolf Melchart, Herrn Prof. Mag. Michael Worisch, 
Herrn Prof. Mag. Norbert Auf 

 
 

Der Bildungsdirektor für Wien hat verliehen: 

• die Auszeichnung: 
 
der Direktorin: 
Frau OSR Eva Maria Juschitz, Frau OSR Dipl.-Päd. Sylvia Albel, 
Frau OSR Dipl.-Päd. Claudia Lechner, Frau OSR Renate Fritz, 
Frau OSR Dipl.-Päd. Elisabeth Martinek, Frau OSR Eveline John, 
Frau OSR Dipl.-Päd. Karina Tranninger, Frau OSR Silvia Haberler, 
Frau Dipl.-Päd. Margot Naimer 
 
der Hauptschuloberlehrerin: 
Frau Christa Kersten, Frau Dipl.-Päd. Evelyne Simek, Frau Gabriele Schillhab, 
Frau Dipl.-Päd. Herta Walter 
 
dem Hauptschuloberlehrer: 
Herrn Dipl.-Päd. Anton Pöcksteiner 
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der Volksschuloberlehrerin: 
Frau Dagmar Pawlicki, Frau Ursula Dunkel, Frau Helga Komlos, Frau Christine Kramel 
 
der Oberlehrerin: 
Frau Margit Brauner 
 
der Sonderschuloberlehrerin: 
Frau Christina Steiger, Frau Anneliese Heigl 
 
der Frau Dipl.-Päd. Tatjana Sellner-Erczhegyi 
 
dem Herrn Dipl.-Päd. Heinrich Brabetz (BEd) 
 
 

• den besonderen Dank und die volle Anerkennung: 
 
der Frau AR Hannelore Hartig 
 
dem Herrn FOI Wolfgang Paulhart 
 

• den Dank und die Anerkennung: 
 
der Professorin: 
Frau Mag. Julia Moser, Frau Mag. Dimitra Donis, Frau Mag. Christa Tzaferis, 
Frau OStR Mag. Iris Karner 
 
dem Professor: 
Herrn Mag. Simon Oberleitner 
 

 
Der Bildungsdirektor für Wien hat aufgehoben: 
 
Die verfügte Betrauung als provisorischer Leiter an der privaten Volksschule 1150 Wien, Gebrüder-Lang-
Gasse 4, von Herrn Dipl.-Päd. Andreas Forjan. 
 
Die verfügte Betrauung als stellvertretender Leiter an der Berufsschule für Einzelhandel 1130 Wien, 
Amalienstraße 31-33, von Herrn Mag. Thomas Londgin, B.Ed. 
 
 

In den Ruhestand wurde versetzt: 

die Professorin: 
Frau Mag. Inge Bosina, Frau Mag. Karin Permann, Frau Mag. Lydia Daltabuit, 
Frau Mag. Ingrid Doblhoff, Frau OStR Mag. Helga Gangl-Pleiner, 
Frau Mag. Maria-Martha Polak, Frau OStR Mag. Angelika Schwarz, 
Frau OStR Mag. Gabriela Vogg, Frau OStR Mag. Angelika Buchsbaum 
 
der Professor: 
Herr Mag. Peter Moser, Herr Mag. Wolfgang Heinrich 
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die Volksschuloberlehrerin: 
Frau Ulrike Pitsch, Frau Elvira Gschwendt, Frau Dipl.-Päd. Susanne Böschatt, 
Frau Dipl.-Päd. Ernestine Zimmermann, Frau Dipl.-Päd. Andrea Hackl 
 
die Sonderschuloberlehrerin: 
Frau Dagmar Jercke, Frau Susanne Schaupp 
 
die Fachoberlehrerin: 
Frau Angela Pangerl 
 
die Frau Elisabeth Moser 
 
  

Die Bildungsdirektion für Wien bedauert mitteilen zu müssen, dass 

Frau Elfriede Heinrich am 15. März 2021, 
 

Frau Hedwig Enzenhofer am 25. März 2021, 
 

Frau Eva Bresslauer am 30. März 2021, 
 

verstorben sind.  
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